
Antrag Förderung Jugendarbeit Behinderung© Landkreis Erding Stand 05/2023

ANTRAG AUF FÖRDERUNG VON JUGENDARBEIT FÜR KINDER/ 
JUGENDLICHE MIT (DROHENDEN) BEHINDERUNGEN 
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)

Landratsamt Erding 
Fachbereich Jugend und Familie 
Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention 
- Kommunale Jugendarbeit - 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding

Träger der Maßnahme:

Antragsteller/-in:

Vollständige Anschrift:

Für Rückfragen:

Bankverbindung:

Tel. E-Mail

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

 Vorbereitungsphase (maximal 200,00€)

 Kontinuierliche Arbeit mit Gruppen (maximal 1.600,00€ jährlich)

Bezeichnung der Maßnahme:

Ort der Maßnahme:

Zeitraum (Datum/Uhrzeit): Beginn am   Ende am

um um

 Kontinuierliche Integration von einzelnen Kindern/Jugendlichen 
 in Vereinen (maximal 2.000,00€ jährlich)

Beschreibung des Projekts

Kosten des Projekts
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Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf 
auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.

Ort, Datum Unterschrift

Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen. 
  
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen. 
  
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien. 
  
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen 
Stellungnahme zu.

Beim Erstantrag (vor Beginn der Maßnahme) sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Bericht über geleistete Vorbereitungen
- Darlegung weiterer Arbeitsschritte 
- Beschluss des Trägers

- Vorstellung des Angebots, 
- Bericht über vorliegende Behinderungen 
- Darstellung der erforderlichen kostenintensiven Maßnahmen, 
- öffentliche Ausschreibung

- Bericht über vorliegende Behinderungen 
- Darstellung zu überwindender Schwierigkeiten

 Vorbereitungsphase:

 Arbeit mit Gruppen:

 Integration in Vereine:

Hinweise zur Beantragung 
  
Förderung der Vorbereitungsphase 
  
Für die Vorbereitungsphase kann eine einmalige Starthilfe von bis zu 200,00 € beantragt werden. 
  
Förderung kontinuierlicher Arbeit mit Gruppen von Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen 
  
Träger, die kontinuierlich mit Gruppen von Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen arbeiten, können auf Antrag einen 
Basiszuschuss in Höhe von bis zu 1.600,00 € pro Jahr erhalten. Mit diesem Basiszuschuss wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 
Jugendarbeit für Menschen mit (drohenden) Behinderungen besonders kostenintensiv ist (z.B. Transportkosten bei regelmäßigen Treffs). 
  
Der Erstantrag mit Vorstellung des Angebotes ist vor Beginn der Maßnahmen zu stellen. 
  
Förderung kontinuierlicher Integration von einzelnen Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen in Vereine 
  
Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen in Vereine erfordert mehr Zeit und Planung sowie darüber hinaus 
eventuell auch Personen, die zusätzliche Unterstützungsleistungen übernehmen. Je nach Handicap des Kindes/Jugendlichen und der Eigenart 
des Vereins können die erforderlichen Maßnahmen sehr weitreichend oder auch nur geringfügig sein. 
  
Vereine, die beständig dem Gedanken der Inklusion Rechnung tragen, können einen Antrag auf Zuschuss je nach der Gegebenheit im Einzelfall in 
Höhe bis 2.000,00 € jährlich stellen. 
  
Eine Voranmeldung ist vor Beginn der Maßnahmen zu stellen. 
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Freigabe 21-5: 
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG VON JUGENDARBEIT FÜR KINDER/
JUGENDLICHE MIT (DROHENDEN) BEHINDERUNGEN
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)
Landratsamt Erding Fachbereich Jugend und Familie Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention - Kommunale Jugendarbeit - Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding
Für Rückfragen:
Bankverbindung:
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen.
 
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.
 
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien.
 
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen Stellungnahme zu.
Beim Erstantrag (vor Beginn der Maßnahme) sind folgende Unterlagen einzureichen:
- Bericht über geleistete Vorbereitungen - Darlegung weiterer Arbeitsschritte - Beschluss des Trägers
- Vorstellung des Angebots, - Bericht über vorliegende Behinderungen - Darstellung der erforderlichen kostenintensiven Maßnahmen, - öffentliche Ausschreibung
- Bericht über vorliegende Behinderungen - Darstellung zu überwindender Schwierigkeiten
Hinweise zur Beantragung
 
Förderung der Vorbereitungsphase
 
Für die Vorbereitungsphase kann eine einmalige Starthilfe von bis zu 200,00 € beantragt werden.
 
Förderung kontinuierlicher Arbeit mit Gruppen von Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen
 
Träger, die kontinuierlich mit Gruppen von Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen arbeiten, können auf Antrag einen Basiszuschuss in Höhe von bis zu 1.600,00 € pro Jahr erhalten. Mit diesem Basiszuschuss wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Jugendarbeit für Menschen mit (drohenden) Behinderungen besonders kostenintensiv ist (z.B. Transportkosten bei regelmäßigen Treffs).
 
Der Erstantrag mit Vorstellung des Angebotes ist vor Beginn der Maßnahmen zu stellen.
 
Förderung kontinuierlicher Integration von einzelnen Kindern/Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen in Vereine
 
Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen in Vereine erfordert mehr Zeit und Planung sowie darüber hinaus eventuell auch Personen, die zusätzliche Unterstützungsleistungen übernehmen. Je nach Handicap des Kindes/Jugendlichen und der Eigenart des Vereins können die erforderlichen Maßnahmen sehr weitreichend oder auch nur geringfügig sein.
 
Vereine, die beständig dem Gedanken der Inklusion Rechnung tragen, können einen Antrag auf Zuschuss je nach der Gegebenheit im Einzelfall in Höhe bis 2.000,00 € jährlich stellen.
 
Eine Voranmeldung ist vor Beginn der Maßnahmen zu stellen.
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Antrag auf Förderung von Jugendarbeit für Kinder/Jugendliche mit (drohenden) Behinderungen nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)
Anja Deutenbach /Christian Numberger
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